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SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 e. V. - Brand am Vereinsheim auf der 
Sportanlage Seikenkamp 10, 38104 Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat VIII 
0670 Sportreferat
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Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Sportausschuss (zur Kenntnis) 23.01.2024 Ö
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 111 Hondelage-Volkmarode (zur 
Kenntnis)

01.02.2024 Ö

Sachverhalt:

Am Abend des 28. Dezember 2023 ist das Vereinsheim des SC Rot-Weiß Volkmarode 1912 
e. V. bei einem Brand erheblich beschädigt worden. 

Besonders betroffen ist die - von der Straße aus gesehen - hintere Hälfte des Sportheims, in 
welcher sich die Küche und der Gastraum befunden haben. Der vordere Teil, in dem sich die 
Geschäftsstelle und die Sanitärräumlichkeiten befinden, scheint nach momentanem 
Sachstand von den gröbsten Brandschäden verschont geblieben zu sein. Eine Nutzung ist 
derzeit dennoch nicht möglich.

Durch den Brand kam es glücklicherweise zu keinem Personenschaden.

Die Ermittlungen zur Brandursache sowie der Schadenshöhe dauern derzeit noch an.

Die Verwaltung hat bereits mit dem Verein Kontakt aufgenommen, um das weitere Vorgehen 
abzustimmen. Der Bezirksbürgermeister des Stadtbezirks 111 Hondelage-Volkmarode war 
bei einem Vorort-Termin ebenfalls zugegen. 

Derzeit erfolgt die Prüfung des Brandschadens im Gebäude durch die Versicherung und 
einen externen Gutachter. Das Schadensgutachten steht noch aus; hierzu ist ggf. noch eine 
weitere Begehung durch den Gutachter erforderlich. Zwischen der Verwaltung und dem 
Verein besteht ein regelmäßiger Sachstandsaustausch, der für die kommende Zeit 
vereinbart wurde.

Die Fortsetzungsmöglichkeit des Trainings- und Punktspielbetriebes hat derzeit höchste 
Priorität. So ist die Verwaltung der Verkehrssicherungspflicht nachgekommen und hat zur 
Sicherung Bauzäune aufstellen lassen, damit der Sportbetrieb auf der Sportanlage 
Seikenkamp ohne Gefährdungen durchgeführt werden kann. Zudem hat die Verwaltung 
umgehend einen Lagercontainer für den Verein auf dem Sportgelände bereitgestellt und die 
Stromversorgung für das zweite Umkleidegebäude wiederhergestellt. Die Verwaltung 
beauftragt derzeit die Prüfung und Reparatur der beschädigten Flutlichtanlagen (Vereins- 
und Schulsportplatz). Durch Unterstützung der Verwaltung sowie das Entgegenkommen 
anderer Vereine konnte zeitnah eine Fortführung des Trainingsbetriebes auf anderen 
Sportanlagen ermöglicht werden.

Ob das Gebäude (teil-)saniert werden kann oder abgerissen und neu gebaut werden muss, 
kann erst nach Vorliegen des Schadensgutachtens zu einem späteren Zeitpunkt verbindlich 
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beurteilt werden. 

Die Verwaltung wird den Sportausschuss zu gegebener Zeit informieren.

Herlitschke

Anlage/n:
keine
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